
 
Der Ortsvorsteher 
im Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden 

Vorlage an den Ortsbeirat Gießen-Kleinlinden 

Vorlagennummer: OBR/2899/2015 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 07.09.2015 

 
Amt: Geschäftsstelle Ortsbeiräte 
Aktenzeichen/Telefon:  
Verfasser/-in: Norbert Herlein, Ortsvorsteher 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Ortsbeirat Kleinlinden 16.09.2015 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Standortschilder des Ortsteils Kleinlinden 
- Antrag des Ortsvorstehers vom 04.09.2015 - 
 
 
Antrag: 
Der Ortsbeirat Kleinlinden bittet den Magistrat Auskunft darüber, warum die 
Standortschilder für den Ortsteil Kleinlinder sich nicht an den Grenzen des Stadtteils 
Kleinlinden im Oberdorf orientiert.  
Vor allem bittet der Ortsbeirat Kleinlinden um eine schnellstmögliche Klärung der 
nachfolgenden Fragen:  
 
Trifft es zu, dass die Allendorfer Straße ca. 100 m ab der Kreuzung Frankfurter Straße bis 
nahe heran an das neue Baugebiet am Ehrsamer Weg auf Gelände von Kleinlinden 
verläuft?  
 
Trifft es zu, dass sich der REWE-Markt eindeutig noch auf Kleinlindener Gebiet befindet?  
 
Falls ja, dann stellen sich die nachfolgenden Fragen:  
 
Sind nicht die Standortschilder am Heerweg, der Hermann-Löns-Straße und der 
Lützellindener Straße zwingend zu entfernen?  
 
Warum wird nicht auf der Allendorfer Straße 100m nach der Kreuzung Frankfurter 
Straße beidseitig ein Standortschild und kurz vor dem Baugebiet Ehrsamer Weg 
beidseitig sowie beidseitig nach dem REWE-Markt und hierbei schon auf der Straße nach 
Lützellinden beidseitig ein Standortschild von Kleinlinden angebracht?  
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gez.  
 
Norbert Herlein 
Ortsvorsteher 
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